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Vorwort

Im Rahmen seiner Rechtsprechungstätigkeit sieht der Bundesgerichtshof sich
immer wieder mit komplexen steuerrechtlichen Problemen konfrontiert. Dies
gilt insbesondere für zivilrechtliche Schadensersatzprozesse gegen steuerliche
Berater, in denen regelmäßig Steuerfragen als haftungsrechtliche Vorfragen zu
beurteilen sind. Unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung stellt sich dabei die Frage, inwieweit diese Steuerrechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs mit der des Bundesfinanzhofs als steuerrecht-
lichem Fachgericht konform geht respektive ob der Bundesgerichtshof in den
entsprechenden Entscheidungen zu – aus steuerrechtlicher Sicht – zutreffenden
Ergebnissen gelangt. Die vorliegende Monographie, die im Wintersemester
2004/2005 der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg als Dissertation
vorgelegen hat, geht dieser Problematik anhand ausgewählter Entscheidungen
der BGH-Zivilsenate zu den Ertragsteuern nach. Gesetzgebung, Rechtsprechung
und Schrifttum sind bis November 2004 berücksichtigt.

Bei der Anfertigung der Arbeit habe ich von vielen Seiten Unterstützung er-
fahren, für die ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte.

In besonderem Maße danke ich meinem verehrten Doktorvater, Herrn Profes-
sor Dr. Klaus Offerhaus, für die Anregung des Themas sowie die zielführende
Betreuung der Dissertation. Seine wertvollen fachlichen Hinweise haben die Ar-
beit maßgeblich beeinflusst und wesentlich zu ihrem Gelingen beigetragen.
Herrn Professor Dr. Wolfgang Jakob danke ich für die rasche Erstellung des
Zweitgutachtens und die dort gefundenen Worte. Zusammen mit meinem Dok-
torvater hat er eine zügige Durchführung des Promotionsverfahrens ermöglicht.

Mein Dank gebührt ferner Herrn Dr. Peter Bräutigam und Herrn Dr. Andreas
Leupold, LL.M., Rechtsanwälte und Partner der Anwaltssozietät Nörr Stiefenho-
fer Lutz in München, die nicht nur mein Promotionsvorhaben nachhaltig unter-
stützt und gefördert, sondern auch meinen juristischen Werdegang während mei-
ner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Nörr Stiefenhofer Lutz ent-
scheidend geprägt haben. Dank schulde ich weiterhin Frau Dipl.-Kffr. Dr.
Michaela Engel, Herrn VRiOLG Peter Göler, Herrn RA Dr. Timo Holzborn,
Herrn RA Frank Richert sowie Herrn Dipl.-Kfm. Ralf Zwingel, die in zahlrei-
chen kritischen Diskussionen den Entstehungsgang dieser Arbeit begleitet
haben. Danken möchte ich auch dem Bibliotheksteam der Kanzlei Nörr Stiefen-
hofer Lutz unter Leitung von Frau Dagmar Keller, ohne dessen Hilfe bei der
Literaturbeschaffung eine Fertigstellung der Arbeit während meines Studienauf-



enthaltes an der University of Southern California in Los Angeles nicht möglich
gewesen wäre.

Abschließend danke ich den Herausgebern der „Schriften zum Steuerrecht“,
Herrn Professor Dr. Joachim Lang und Herrn Professor Dr. Jens Peter Meincke,
für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe.

Santa Monica, im Oktober 2005 Nicolai M. Schwarz-Gondek
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Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland ist die rechtsprechende Gewalt (Judika-
tive) in fünf selbständige Gerichtszweige aufgegliedert, die im Grundsatz je-
weils für unterschiedliche Arten von Rechtsgebieten zuständig sind.1 Während
die ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafgerichtsbarkeit) in zivilrechtli-
chen Streitigkeiten sowie Straf- und Bußgeldverfahren zur Entscheidung beru-
fen ist, ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit bei Konflikten zwischen Bürger und
Staat oder Kommune2 oder zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften zu-
ständig. Die Arbeitsgerichtsbarkeit entscheidet über Streitigkeiten zwischen Ar-
beitgebern und einzelnen Arbeitnehmern oder ihren Interessenvertretungen, und
die Haupttätigkeit der Sozialgerichtsbarkeit liegt auf dem Gebiet der Sozialver-
sicherungen. Die Finanzgerichtsbarkeit entscheidet schließlich im Wesentlichen
in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten betreffend Abgabenangelegenheiten, so-
weit es sich um Abgaben handelt, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegen
und durch Bundes- bzw. Landesfinanzbehörden verwaltet werden.3

Diese Binnendifferenzierung bedeutet jedoch nicht, dass die Gerichte inner-
halb eines Gerichtszweiges nur mit Rechtsfragen aus der jeweiligen Gerichts-
barkeit konfrontiert sind. Das Ineinandergreifen der verschiedenen Rechts-
gebiete im Gesamtsystem einer auf Einheit bedachten Rechtsordnung bedingt
vielmehr, dass sich das Gericht eines Zweiges unter Umständen auch mit Prob-
lemen aus einer anderen Gerichtsbarkeit konfrontiert sieht. Gesellschaftsrecht-
liche Sachverhalte werden beispielsweise nicht nur von den ordentlichen Ge-
richten, sondern aufgrund der engen Verflechtung zwischen Gesellschafts- und
Steuerrecht auch von den Finanzgerichten entschieden. Umgekehrt gibt es ins-
besondere im Bereich von Haftungsprozessen Fallkonstellationen, in denen die
Zivilgerichte auf dem Gebiet des Steuerrechts judizieren.

1 Vgl. Art. 95 Abs. 1 des Grundgesetzes.
2 Eine Ausnahme bilden insoweit u. a. die Amtshaftungsansprüche (Art. 34 GG

i. V.m. § 839 BGB); für diese Ansprüche ist der ordentliche Rechtsweg gegeben, vgl.
Art. 34 S. 3 GG.

3 Die oberste Instanz jedes Gerichtszweiges bildet ein vom Bund eingerichteter
oberster Gerichtshof. Entsprechend der dargestellten Aufgliederung der Judikative
existieren derzeit fünf oberste Gerichtshöfe: der Bundesgerichtshof mit Sitz in Karls-
ruhe, das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in Leipzig, der Bundesfinanzhof mit Sitz
in München, das Bundesarbeitsgericht mit Sitz in Erfurt sowie das Bundessozialge-
richt mit Sitz in Kassel.



Mit einem Teilaspekt der letztgenannten Schnittstellenproblematik befasst
sich die vorliegende Arbeit. Sie soll aufzeigen, inwieweit der Bundesgerichtshof
als oberste Instanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit in seiner bisherigen Recht-
sprechung Steuerfragen zu entscheiden hatte. Dabei wird insbesondere der Frage
nachgegangen, ob der Bundesgerichtshof dabei zu aus steuerrechtlicher Sicht
zutreffenden Ergebnissen gekommen ist sowie „ob“ und „wie“ er sich mit der
Rechtsprechung des obersten Steuergerichts, des Bundesfinanzhofs, auseinander
gesetzt hat. Eine solche Untersuchung erscheint insbesondere deshalb lohnend,
weil sich das deutsche Steuerrecht aufgrund des seit Jahren ungebremsten Aktio-
nismus des Gesetzgebers4 zu einer komplexen Materie entwickelt hat (allein das
Einkommensteuergesetz (EStG) besteht aus fast 100 Paragraphen mit über 650
Absätzen), die nicht einmal von Steuerexperten verlässlich beurteilt werden
kann.5 Divergenzen in der Rechtsanwendung zwischen den beiden obersten Bun-
desgerichten sind daher nicht auszuschließen. Von der Sache her dürften sie
jedoch deshalb nicht vorkommen, weil dem Bundesgerichtshof ebenso wie den
anderen obersten Bundesgerichten neben der Aufgabe der Rechtskontrolle im
Einzelfall vor allem die Funktion zukommt, die Rechtseinheit zu wahren.

28 Einleitung

4 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl., Vorwort S. VII spricht insoweit von
einem „Stakkato der Steueränderungsgesetzgebung“.

5 So der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Finanzpolitische Sprecher
der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Hermann Otto Solms, in einer aktuellen Stellung-
nahme zur Notwendigkeit einer Steuerreform („Steuererklärung in einer Stunde“), ab-
rufbar über http://solms.org.liberale.de (Stand Oktober 2004).



Erstes Kapitel

Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes

Nachdem das zur Bearbeitung gestellte Thema mit der „Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs auf dem Gebiet des Steuerrechts“ sehr breit angelegt war,
stand am Anfang der Untersuchung eine umfassende methodische Auswertung
aller Entscheidungen des Bundesgerichtshofs seit dessen Errichtung im Jahre
1950. Diese Auswertung, die einerseits die beiden amtlichen Entscheidungs-
sammlungen des Bundesgerichtshofs – die Entscheidungen des Bundesgerichts-
hofs in Zivilsachen (BGHZ) und die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in
Strafsachen (BGHSt) – sowie andererseits die wichtigsten juristischen Zeit-
schriften6 berücksichtigte, war darauf ausgelegt, diejenigen Entscheidungen her-
auszufiltern, in denen der Bundesgerichtshof bei der Beurteilung steuerrecht-
licher Fragen ausdrücklich auf Entscheidungen des Bundesfinanzhofs Bezug
genommen hat. Dementsprechend basierte die Auswertung auf den folgenden
formalen Kriterien:

• der Tatsache, ob im Tatbestand oder den Entscheidungsgründen eine oder
mehrere – unter Umständen auch heute nicht mehr existierende – Steuer-
arten7 begrifflich erschienen und

• der Tatsache, ob in den Entscheidungsgründen einzelne Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs zitiert wurden bzw. allgemein auf die Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs hingewiesen wurde.

Dieser erste Schritt lieferte weit über 300 Entscheidungen, die grundsätzlich
für das mit der vorliegenden Untersuchung verfolgte Ziel relevant erschienen.
Da eine vollständige Analyse all dieser Entscheidungen den Rahmen der vorlie-
genden Arbeit gesprengt hätte, bestand die Notwendigkeit, den Untersuchungs-
gegenstand weiter einzugrenzen. Dabei erschienen zwei Möglichkeiten nahe lie-

6 An dieser Stelle seien exemplarisch die folgenden Zeitschriften genannt: Aktien-
gesellschaft (AG), Betriebs-Berater (BB), Der Betrieb (DB), Deutsches Steuerrecht
(DStR), Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), Neue Juristische Wochenschrift
(NJW), NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht (NJW-RR), Zeitschrift für Versiche-
rungsrecht (VersR), Wertpapiermitteilungen (WM) sowie Zeitschrift für Wirtschafts-
recht und Insolvenzpraxis (ZIP).

7 In die Suche wurden die folgenden Steuerarten einbezogen: Branntweinsteuer,
Einkommensteuer, Erbschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer,
Kirchensteuer, Körperschaftsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Mineralölsteuer, Schenkung-
steuer, Tabaksteuer, Umsatzsteuer, Vermögensteuer sowie Versicherungsteuer.


